
Marktgemeinde REICHENAU i. M.
Übersicht über die wichtigsten Steuern, Gebühren und Abgaben
gültig ab 01.01.2024 (beschlossen: GR 14.12.2023) 

kursiv gedruckte Preise  = ohne MwSt.

Grundsteuer
Grundsteuer A (landwirtschaftliche Objekte)

Grundsteuer B (Bauland)

Hundeabgabe Einheit Betrag
Hundesteuer jährlich 50,00 €

Wachhund jährlich 20,00 €

Hundesteuer für Hunde in Ausübung eines Berufes (GR 01.10.2020) jährlich 10,00 €

Kindergarten-Busbegleitung Einheit Betrag
Gebühr für Begleitperson Kiga-Bus je Kind / Monat 25,00 €

Ermäßigung für das 2. bzw. jedes weitere Kind aus der gleichen Familie je Kind / Monat 20,00 €

Wasser Einheit Betrag
Wasseranschlussgebühr (mindestens bzw. bis 150 m² der Berechnungsfläche) 150 m² 2.752,20 €

für jeden weiteren m² der Berechnungsfläche je m² 18,35 €
Wasseranschlussgebühr für unbebaute Grundstücke                                 
(entspricht Mindestanschlussgebühr)

bis 1.500 m² 2.752,20 €

Wasseranschlussgebühr für unbebaute Grundstücke über 1.500 m² je weitere 100 m² 18,35 €

Wasserbenutzungsgebühr nach Verbrauch je m³ 2,26 €

Grundgebühr - x -

Zählermiete je Wasseruhr jährlich 19,14 €

Bereitstellungsgebühr (unbebaute Grundstücke) je m² 0,24 €

Aufschließungsbeitrag je m² 0,73 €

Erhaltungsbeitrag je m² / jährlich 0,30 €

Kanal Einheit Betrag
Kanalanschlussgebühr (mindestens bis 150 m² der Berechnungsfläche) 150 m² 4.591,40 €

für jeden weiteren m² der Berechnungsfläche je m² 30,61 €

Grundgebühr je m² Anschlussfläche 0,24 €

Kanalbenutzungsgebühr nach Verbrauch je m³ 4,73 €

Kanalbenutzungsgebühr wenn keine Wasseruhr vorhanden ist pro Person 40 m³ pro Jahr 189,20 €

Kanalgebühr für Grundstücke von denen nur Niederschlagswässer in das 

Kanalnetz geleitet werden

je angefangene 500 m² Grundfläche  

jährlich 16,50 €

Senkgrubenentsorgungsgebühr (FÄKÜ - ohne Transport) je m³ 4,40 €

Bereitstellungsgebühr (unbebaute Grundstücke) je m² 0,53 €

Aufschließungsbeitrag je m² 1,45 €

Erhaltungsbeitrag je m² 0,66 €

Reinwasserkanal Einheit Betrag
Anschluss an Reinwasserkanal                                                                                                                            
(wasserrechtlich bewilligt) bis 1.500 m² Grundstücksfläche

2000

je weitere angefangene 500 m² Grundstücksfläche derzeit keine Gebühr in Gebührenordnung - x -

Abfallabfuhr Einheit Betrag
Grundgebühr je Bezieher jährlich 45,20 €

Tonne 60 Liter je Abfuhr 7,50 €

Tonne 90 Liter je Abfuhr 11,40 €

Tonne 120 Liter je Abfuhr 15,20 €

Restabfallsack 60 Liter je Stück 8,30 €

Restabfallsack 90 Liter je Stück 12,10 €

Steuersatz
500%

500%



Container 770 Liter je Abfuhr 99,10 €

Container 1.100 Liter je Abfuhr 140,10 €

Tourismusabgaben Einheit Betrag
Nächtigungsabgabe für Personen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr pro Nacht - x -

Nächtigungsabgabe für Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr pro Nacht 2,40 €

Zweitwohnsitzabgabe Einheit Betrag
Zweitwohnsitzabgabe für Wohnungen unter 50 m² Pauschale pro Jahr 86,40 €

Zweitwohnsitzabgabe für Wohnungen über 50 m² Zuschlag bis max. 200 % 124,80 €

Zuschlag zur Zweitwohnsitzabgabe = Gemeindeabgabe

Zweitwohnsitzabgabe für Wohnungen unter 50 m²

Zweitwohnsitzabgabe für Wohnungen über 50 m² 200 % der Zweitwohnsitzabgabe

Betrag
150 % der Zweitwohnsitzabgabe


